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 Veröffentlicht am 05.02.1974

Norm

ABGB §1295 Ia3c

ZPO §503 Z4 E4c/21

Rechtssatz

Die Kausalität des Fehlverhaltens des einen Verkehrsteilnehmers wird nicht dadurch aufgehoben, daß ein richtiges

Verhalten seinerseits nur dann von Erfolg begleitet gewesen wäre, wenn sich auch der andere richtig verhalten hätte (8

Ob 163/73).
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